
 

 Wasseranschlussgesuch 
 

 

 

 

 

 

Bauvorhaben  Neubau Umbau mit Erweiterung 

 

Liegenschaft/Objekt  GS-Nr.  

Eigentümer/Bauherrschaft    

Rechnungsadresse    

    

    

Architekt    

Adresse/Telefon    

Bauleitung    

Ingenieurbüro    

Sanitär-Installationsfirma    

Art des Objektes  Anzahl Wohnungen  

Baubeginn    

Werden Anlagen installiert, welche einer besonderen Bewilligung gemäss Zif. 6.4 des 

Wasserversorgungsreglementes bedürfen? 
Ja Nein 

Wenn ja, welche?    

Baukubatur nach SIA 416  (bei Erweiterung nur der zusätzliche Anbau) 
(kubische Berechnung beilegen) 

 

 

Die Anschlussgebühr wird gemäss Ziff. 8.5 des Wasserversorgungsreglementes erhoben. 

 

Die Bauherrschaft anerkennt mit ihrer Unterschrift das Wasserversorgungsreglement vom 01.01.2008 sowie die 

Gebührenordnung der Korporation Baar-Dorf. 

 

 

 

Datum:  Unterschrift Bauherrschaft:  

 

 

 

Die Hausinstallationen dürfen erst nach Einreichung der Installationsmeldung ausgeführt werden. 

 

 

 

Die Bewilligung wird erteilt unter Vorbehalt des Zahlungseinganges gemäss beiliegender Rechnung. 

 

 

 

Datum:  Unterschrift KBD:  

 


